
Teilhabechancen 
stärken
Gemeinsam für eine selbstbestimmte,
gleichberechtigte & wertschätzende Teilhabe 
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StädteRegion Aachen

Telefon  + 49 241 5198 0 
E-Mail  info@staedteregion-aachen.de 
Internet  staedteregion-aachen.de

Mehr von uns auf

Der Städteregionsrat 
A 51 | Amt für Kinder, 
Jugend und Familie 
52070 Aachen

Leitgedanke

Heterogenität bietet Kindern viele Lern- und 
Erfahrungsmöglichkeiten. Es eröffnet die Chance, 
unterschiedliche Lebenswelten kennenzulernen, den 
Anderen in seiner Besonderheit zu akzeptieren und 
Vorurteile abzubauen (vgl. Bildungsgrundsätze NRW 
2018: S. 47).

Alle Kinder werden mit ihren Stärken und 
Schwächen, ihren familiären Lebenslagen, ihren 
körperlichen Merkmalen, den religiösen und 
kulturellen Hintergründen wertgeschätzt und 
respektvoll begleitet. Damit wird Inklusion zur 
zentralen Aufgabe mit ihren Themenfeldern: 
Behinderung, Diversität und Gender.

Leitziel

Ziel ist der selbstverständliche Zugang 
aller Kinder zu den Bildungs-, Erziehungs-, 
und Betreuungsangeboten der 
Kindertageseinrichtungen der StädteRegion Aachen 
im Sinne der Menschen- und insbesondere der 
Kinderrechte auf Partizipation, Selbstbestimmung 
und inklusive Bildung.

Im Kontext stehen die Werte der StädteRegion 
Aachen: 
Zusammenhalt, Gerechtigkeit, Gemeinwohl, 
Nachhaltigkeit, Mitgestaltung, Zukunftsorientierung 
und Verantwortung. 
Für die Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen 
bedeutet dies, auf Grundlage von wechselseitiger 
Anerkennung und Wertschätzung aufzuwachsen. 
Sie erleben eine Gemeinschaft, in der 
Chancengleichheit, Teilhabe, Respekt für Vielfalt und 
Nachhaltigkeit als inklusive Werte verankert sind.

Fallmanagement

Für alle Fragen rund um das Thema Beantragung 
stehen Ihnen das Fallmanagement des LVR oder 
die folgenden Mitarbeitenden der StädteRegion 
Aachen beratend zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner_innen

Fachreferentin 
im Bereich Kindertagesbetreuung 
Anne Lisa Ebert                                                               
Schwerpunkt: Eingliederung und soziale Teilhabe
Telefon +49(241)5198-5290

Heilpädagogin mit koordinierenden Aufgaben 
Miriam Paroussis
Schwerpunkt: Fallclearing, Südkreis
Telefon 0173 5172 498

Heilpädagogin mit koordinierenden Aufgaben 
Susanne Zilgens
Schwerpunkt: Fallclearing, Nordkreis und 
Betriebskita
Telefon 0173 5173 458

E-Mail: kitateilhabe@staedteregion-aachen.de 



Sicherung & 
Weiterentwicklung
der inklusiv 
ausgerichteten 
pädagogischen Arbeit

Ergänzend zu den Regelleistungen der 
Kindertageseinrichtung besteht die Möglichkeit 
heilpädagogische Leistungen zu beantragen. 
Sie bauen auf den Regelleistungen der 
Kindertageseinrichtungen auf.

Vorteile

 ` Verbesserung des Betreuungsschlüssels

 ` Erstellung einer inklusionspädagogischen 
Konzeption und deren regelmäßige Fortschreibung

 ` Fachliche Beratung, Fortbildung und Supervision 
im Bereich Inklusion und Teilhabe

 ` Zeiten zur Vernetzung und Professionalisierung der 
Kooperation mit anderen Akteuren im inklusiven 
Feld

 ` Individuelle Förder-,  
Teilhabe- und  
Entwicklungsbegleitung  
und -planung

Folgende Möglichkeiten 
gibt es: 

1. Sie nutzen bereits das Angebot 
einer Interdisziplinären 
Frühförderstelle (IFF)?

In dem Fall sieht das Kinderbildungsgesetz 
eine Förderung durch Zahlung des 3,5 fachen 
Betreuungssatzes für ein Kind mit (drohender) 
Behinderung vor.

 ` Einfach: Den Bescheid über die Bewilligung von 
solitären heilpädagogischen Leistungen oder 
„Komplexleistung Frühförderung“ als Nachweis in 
Ihrer Kindertageseinrichtung einreichen.

2. Beantragung von Basisleistung I

 ` Sie können formlos einen schriftlichen Antrag beim 
LVR (Landschaftsverband Rheinland, Abteilung 
41.20, Kennedy Ufer 2, 50679 Köln) oder mündlich 
beim LVR-Fallmanagement vor Ort stellen.

Zusammenarbeit mit 
Interdisziplinären 
Frühförderstellen 

Die Schwerpunktzentren der StädteRegion 
Aachen pflegen eine enge Zusammenarbeit 
mit interdisziplinären Frühförderstellen. 
Gelingende Inklusion, gleichbedeutend mit 
einer selbstbestimmten, gleichberechtigten und 
wertschätzenden Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, erfordert eine fachübergreifende 
Zusammenarbeit.

Die Frühförderung bietet:

 ` Diagnostik und Förderung, sowie Beratung 
und Anleitung auf Basis der interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Interdisziplinär bedeutet: 
Pädagogische, medizinische, psychologische und 
therapeutische Hilfen aus einer Hand. 

 ` Das Angebot der Frühförderung kann mobil im 
Schwerpunktzentrum erfolgen, vorausgesetzt 
mehrere Kinder mit einer Bewilligung besuchen 
die Kindertageseinrichtung.

 ` Fachliche Beratung auf allen Ebenen

 ` Zwei interdisziplinäre Fallgespräche mit 
den päd. Fachkräften der Einrichtung und 
den behandelnden Mitarbeiter_innen der 
Frühförderung.

 ` Gemeinsame Abstimmung der Förder- und 
Teilhabeziele.


